
Anlage 2 (zu den §§ 26, 32 und 36 VOGSV) 

 
Richtlinie für Leistungsnachweise 

1. Korrektur und Beurteilung schriftlicher und anderer Leistungsnachweise sollen so erfolgen, 

dass sie sowohl Leistungsmängel als auch positive Entwicklungen erkennen lassen. 

Außerdem sollte die weitere Arbeit der Schülerinnen und Schüler durch Korrekturen und 

gezielte Hinweise gefördert und bei Minderjährigen den Eltern eine Vorstellung von dem 

Leistungsstand ihrer Kinder vermittelt werden. Zur allgemeinen Spracherziehung werden 

ab dem 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 1 Korrekturen und Hinweise auf Mängel bei der 

Rechtschreibung und der Zeichensetzung bei schriftlichen Arbeiten in allen 

Unterrichtsfächern angebracht. Es müssen einheitliche Korrekturzeichen verwendet 

werden; diese werden durch Erlass bestimmt. 

2. Bewertung der Rechtschreibung und Zeichensetzung 

2.1 Grundlage der Bewertung der Rechtschreibung und Zeichensetzung ist die amtliche 

Regelung der deutschen Rechtschreibung in der jeweils geltenden Fassung. In 

Zweifelsfällen ist ein Wörterbuch zugrunde zu legen, das nach den Zusicherungen 

des herstellenden Verlags dem jeweils aktuellen Stand entspricht. Nähere 

Korrekturhinweise können durch Erlass des Kultusministeriums erfolgen. 

2.2 In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden die bei den schriftlichen Arbeiten im Fach 

Deutsch, die keine Arbeiten zur Festigung der Rechtschreibsicherheit sind, und die 

in allen anderen Unterrichtsfächern festgestellten formalen Leistungen (hinsichtlich 

Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung u. a.) bei der Bewertung der Arbeit 

berücksichtigt; sie dürfen jedoch die Note der Arbeit nicht um mehr als eine 

Zweidrittelnote verschlechtern. 

2.3 In den Jahrgangsstufen 9 und 10 werden schwerwiegende und gehäufte Verstöße 

gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache oder gegen die äußere 

Form in allen Unterrichtsfächern in der Bewertung der Arbeit wie folgt 

berücksichtigt: 

a) Arbeiten mit weniger als 100 Wörtern im Gesamttext 

In Arbeiten, in denen weniger als 100 Wörter im Gesamttext erreicht werden (z. B. bei der 

Beschreibung von Experimenten oder der Erläuterung von Arbeitsschritten in einigen 

Naturwissenschaften), sind Fehler anzustreichen und bei der Notenfestsetzung in 

angemessener Form im Verhältnis zum Inhalt mit einzubeziehen; sie dürfen die Note der 

Arbeit nicht um mehr als eine Zweidrittelnote verschlechtern. 

b) Arbeiten mit mindestens 100 Wörtern im Gesamttext 

aa) In Arbeiten in den Unterrichtsfächern, in denen über die gesamte Arbeit 

hinweg ein Textumfang von mindestens 100 Wörtern erreicht wird, werden 

folgende Fehlerarten in schriftlichen Arbeiten jeweils als ganze Fehler 

gewertet: 

 Rechtschreibfehler (Fehler werden auf Wortebene gezählt. Wird ein Wort 

wiederholt falsch geschrieben, darf nur ein Fehler gerechnet werden. Die 

Verwechslung von „das“ und „dass“ ist kein Wiederholungsfehler.) 



 Zeichensetzungsfehler (Hier gibt es keine Wiederholungsfehler. Bei 

eingeschobenem Satz und Apposition wird nur ein Zeichensetzungs-

fehler gerechnet, auch wenn beide Kommas fehlen. Andere 

Zeichensetzungsfehler wie Punkt, Apostroph, Bindestrich, 

Ausrufezeichen, fehlende Trennungsstriche und Anführungszeichen sind 

ebenfalls zu zählen.) 

 Grammatikfehler im engeren Sinne (Verstöße gegen grammatische 

Konstruktionen, z. B. falsche Flexion eines Verbs, fehlerhafte Kausalität 

oder Finalität oder falsche Präpositionen, gebrauchsbedingte 

Grammatikfehler, z. B. „wegen“ und Dativ), Tempusfehler oder 

Modusfehler 

 Ausdrucksfehler (z. B. Wiederholungen, umgangssprachliche 

Wendungen, falsche oder missverständliche Wortwahl, fehlende Wörter, 

unidiomatische Metaphernbildung, kein oder sinnentstellender Gebrauch 

von Fachtermini) 

 Flüchtigkeitsfehler (ausschließlich im Fall von fehlenden i-Punkten) 

werden lediglich markiert, aber nicht gezählt. 

Der Fehlerindex (FI) errechnet sich nach der Formel: 

Fehlerzahl x 100 
---------- 

Zahl der Wörter. 
 

bb) Bei der differenziert wertenden Zuordnung der Leistungen zu den in § 73 

Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes vorgegebenen Noten im Rahmen des 

Beurteilungsspielraums ist der errechnete Fehlerindex je nach Bildungsgang 

und Jahrgangsstufe wie folgt zu berücksichtigen: 

 

Bildungsgang Hauptschu-
le Jahrgangsstufe 9 
  

 Bildungsgang Realschule  
 Jahrgangsstufe 9 

  

 Bildungsgang Gymnasium  
 Jahrgangsstufe 9 
  

ab FI 10,5: - 1/3 Note 
  
 
ab FI 19,5: - 2/3 Note 
  

 ab FI 7,0: - 1/3 Note 
  
 
 ab FI 13,0: - 2/3 Note 
  

 ab FI 3,5: - 1/3 Note 
  
 
 ab FI 6,5: - 2/3 Note 
  

 
 

Bildungsgang Realschule Jahrgangsstufe  

10 

  

Bildungsgang Gymnasium Jahrgangsstufe  

10 

  

ab FI 6,0: - 1/3 Note 

  

ab FI 12,0: - 2/3 Note 

  

ab FI 3,0: - 1/3 Note 

  

ab FI 6,0: - 2/3 Note 

  



In schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschulen, verbundenen Haupt- 

und Realschulen und Mittelstufenschulen erfolgt die Berechnung des 

Fehlerindexes gemäß dem besuchten Bildungsgang. 

In schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen erfolgt die 

Berechnung des Fehlerindexes in Unterrichtsfächern mit A-, B- und C-Kurs-

Differenzierung gemäß dem der Einstufung der Schülerin oder des Schülers 

entsprechenden Bildungsgang; in den weiteren Unterrichtsfächern 

(Kernunterricht) gemäß dem Bildungsgang, welcher der Abschlussprognose 

nach § 36 Abs. 2 Satz 4 der Verordnung zur Ausgestaltung der 

Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der 

Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe 

(VOBGM) vom 14. Juni 2005 (ABl. S. 438), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 20. Mai 2022 (ABl. S. 196), entspricht. 

Bei E- und G-Kurs-Differenzierung erfolgt die Berechnung des Fehlerindexes 

in allen betroffenen Unterrichtsfächern sowie in den weiteren 

Unterrichtsfächern (Kernunterricht) gemäß dem Bildungsgang, welcher der 

Abschlussprognose nach § 36 Abs. 2 Satz 4 VOBGM entspricht. 

Da das zehnte Schuljahr an der Hauptschule auf die Erlangung des 

Realschulabschlusses abzielt, ist bei der Berechnung der Fehlerindex für den 

Bildungsgang Realschule Jahrgangsstufe 10 zugrunde zu legen. 

Bei der Notenfestsetzung ist zu beachten, dass die Erteilung von 

Zwischennoten und von gebrochenen Noten unzulässig ist (§ 30 Abs. 1 Satz 

2 dieser Verordnung). Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Tendenz ist 

durch ein in Klammern gesetztes Plus (+) oder Minus (-) zu charakterisieren 

(§ 30 Abs. 1 Satz 4 dieser Verordnung). 

cc) Für Schülerinnen und Schüler, die in einem Förderschwerpunkt mit einer von 

der allgemeinen Schule abweichenden Zielsetzung unterrichtet werden, 

findet der Fehlerindex keine Anwendung. Die Leistungsbewertungen 

orientieren sich an den Zielsetzungen des individuellen Förderplans. Im 

individuellen Förderplan werden besondere Anforderungen an die 

gedankliche Klarheit, an den Einsatz sprachlicher Mittel und im 

Förderschwerpunkt Lernen an die Einhaltung schriftsprachlicher Normen 

(Rechtschreibung, Schriftbild, Gliederung, Syntax) dokumentiert. 

3. Unbeschadet des Entscheidungsrechts der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 5 des 

Hessischen Schulgesetzes sollten Klassen- und Kursarbeiten und in Fächern oder 

Lernbereichen, in denen Klassen- und Kursarbeiten nicht vorgesehen sind, Lernkontrollen 

bei der Terminplanung Vorrang haben. 

4. Eine Wiederholungsarbeit erfolgt mit veränderter Aufgabenstellung aus der gleichen 

Unterrichtseinheit nach angemessener Vorbereitungszeit. Eine nochmalige Wiederholung 

einer misslungenen schriftlichen Arbeit ist ausgeschlossen. 

5. Auch wenn nach vorangegangener lerngruppenübergreifender Abstimmung des 

Unterrichts in mehreren oder allen Lerngruppen einer Jahrgangsstufe Arbeiten mit der 

gleichen Aufgabenstellung geschrieben werden, ist der Anteil der mit den Noten 

mangelhaft oder ungenügend oder einer entsprechenden Punktzahl bewerteten Arbeiten in 



jeder einzelnen Lerngruppe maßgebend für die Wiederholung der Arbeit. Die Regelungen 

in der OAVO bleiben hiervon unberührt. 

6. Bestimmungen für schriftliche Arbeiten in der Grundstufe (Primarstufe) 

6.1 Die Grundstufe ist als eine pädagogische Einheit aufzufassen, in der die 

Schülerinnen und Schüler allmählich an schriftliche Arbeiten gewöhnt und mit den 

Verfahrensweisen und den Methoden bei der Anfertigung schriftlicher Arbeiten 

vertraut gemacht werden. Hierbei ist zu beachten, dass in besonderem Maße in der 

Grundstufe der individuellen Förderung der Schülerin oder des Schülers das 

Schwergewicht zukommt. Die bei den schriftlichen Leistungsnachweisen erbrachten 

Ergebnisse sollen im Einzel-, Gruppen- oder Klassengespräch mit den 

Schülerinnen und Schülern erörtert werden. Diese Besprechung soll vor allem der 

Motivation der Schülerinnen und der Schüler dienen. 

6.2 Anzahl der schriftlichen Arbeiten 

a) In der ersten Jahrgangsstufe können Übungsarbeiten mit einer Bearbeitungszeit von 

höchstens 15 Minuten geschrieben werden. 

b) In der zweiten Jahrgangsstufe sollen in den Fächern Deutsch und Mathematik bis 

zu je vier Klassenarbeiten mit einer Bearbeitungszeit von höchstens 15 Minuten 

geschrieben werden. Darüber hinaus können Übungsarbeiten mit einer 

Bearbeitungszeit von höchstens 15 Minuten geschrieben werden. 

c) In der dritten Jahrgangsstufe sollen in den Fächern Deutsch und Mathematik 

Klassenarbeiten mit einer Bearbeitungszeit bis zu 30 Minuten und in diesen Fächern 

und im Sachunterricht Lernkontrollen mit einer Bearbeitungszeit bis zu 15 Minuten 

geschrieben werden und zwar nicht mehr als je sechs Klassenarbeiten und nicht 

mehr als je drei Lernkontrollen. 

d) In der vierten Jahrgangsstufe sollen in den Fächern Deutsch und Mathematik nicht 

mehr als sechs Klassenarbeiten mit einer Bearbeitungszeit bis zur Dauer einer 

Unterrichtsstunde und in diesen Fächern und im Sachunterricht nicht mehr als je 

vier Lernkontrollen mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 30 Minuten geschrieben 

werden. 

e) In der dritten und vierten Jahrgangsstufe können darüber hinaus zur individuellen 

Förderung ebenfalls Übungsarbeiten geschrieben werden. 

f) Die Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik und die 

Lernkontrollen in Sachunterricht können in einem an dem einzelnen Kind 

orientierten individuell angepassten Rhythmus geschrieben werden. Sie müssen 

unter Aufsicht angefertigt werden. Bei individuell angefertigten schriftlichen 

Leistungsnachweisen ist eine Rückgabe der schriftlichen Arbeit solange nicht 

möglich, bis alle Kinder der Klasse ihren Leistungsnachweis erbracht haben. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen aber vorab über ihr persönliches Ergebnis 

informiert werden. Sie können auch gemäß ihres Leistungsstandes weitere Arbeiten 

erbringen. Auf eine gleichmäßige Verteilung ist zu achten. 

7. Bestimmungen für die schriftlichen Arbeiten in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 



7.1 Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den 

Fremdsprachen anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 

dieser Verordnung für Schülerinnen und Schüler, die sich im Bildungsgang der 

Hauptschule oder der Realschule, in der integrierten Gesamtschule oder in einem 

gymnasialen Bildungsgang, der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 10 

umfasst, befinden, ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

Jahrgangsstufe 

Fach    5 6  7  8 9 10 

Deutsch    5  5  4 4 4 4 

Mathematik       5  5  4 4 4 4 

1. FS    5 5  4 4 4 4 

2. FS      4 4 4 4 

Griechisch        5  5 

3. Fremdsprache       4  4 

 

Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen 

anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser 

Verordnung für Schülerinnen und Schüler, die sich in einem gymnasialen 

Bildungsgang befinden, der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 9 umfasst, 

ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

Jahrgangsstufe 

Fach    5 6  7 8 9 

Deutsch    5 5 4  4 4 

Mathematik   5 5 4 4 4 

1. FS    5 5 4 4 4 

2. FS     5 4 4 4 

Griechisch       5 5 

3. Fremdsprache      4 4 

 

In den Lernbereichen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes sind 4 

Arbeiten je Jahrgangsstufe anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 7 bis10 sind 

mindestens zwei Arbeiten pro Halbjahr anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 6 und 

8 soll eine der pro Fach vorgesehenen Klassen- oder Kursarbeiten als schulinterne, 

bei schulformbezogenen Gesamtschulen bildungsgangbezogene, Vergleichsarbeit 

angefertigt werden. Im berufsbezogenen Unterricht der Mittelstufenschule sind 4 

Arbeiten je Jahrgangsstufe anzufertigen. 

7.2 Im Fach Deutsch kommt in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderung der 

Rechtschreibsicherheit besondere Bedeutung zu. Daher ist mindestens die Hälfte 

der Klassen- oder Kursarbeiten so anzulegen, dass durch sie die 

Rechtschreibsicherheit gezielt gefestigt wird (z. B. Diktate). Die übrigen Klassen- 

oder Kursarbeiten im Fach Deutsch sind als selbstständig verfasste 

zusammenhängende Texte (z. B. Erzählung, Bericht, Textzusammenfassung, 

Stellungnahme zu einem Text, Protokoll) zu schreiben. In den Jahrgangsstufen 7 



bis 10 kann der Anteil der Arbeiten zur Festigung der Rechtschreibsicherheit 

entsprechend den pädagogischen Erfordernissen vermindert werden. 

In Deutsch und in den Fremdsprachen ist zunehmend selbstständig verfassten 

zusammenhängenden Texten Vorrang vor Arbeiten mit speziellen 

Aufgabenstellungen (z. B. an Tests orientierten Aufgaben, Lückentexten, Auswahl-

Antwort-Aufgaben) zu geben. 

7.3 Auf Antrag der Fachlehrerin oder des Fachlehrers kann von der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Unterrichtsausfall, die 

Mindestzahl der in einer Lerngruppe zu schreibenden Klassen- oder Kursarbeiten 

im Schuljahr um je eine Arbeit gekürzt werden, wenn mehr als vier solcher Arbeiten 

vorgesehen sind. Abweichend von Satz 1 kann die Mindestzahl um mehr als je eine 

Arbeit gekürzt werden. Das setzt voraus, dass in einer Lerngruppe aufgrund einer 

Einschränkung des Unterrichtsbetriebs zum Schutz von Leben und Gesundheit, 

aufgrund außergewöhnlicher witterungsbedingter Ereignisse oder 

Naturkatastrophen das Anfertigen aller schriftlichen Leistungsnachweise nicht 

möglich ist. 

7.4 Je Fach und Halbjahr kann eine schriftliche Lernkontrolle nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 

dieser Verordnung durchgeführt werden. Lernkontrollen können auch durch eine 

praktische Arbeit ersetzt werden. 

Lernkontrollen dürfen nur bis zu zwei Wochen vor dem Termin der Zeugnisausgabe 

geschrieben werden. 

7.5 Von den Klassen- und Kursarbeiten und von den Lernkontrollen dürfen in einer 

Lerngruppe je Fach oder Lernbereich und Schuljahr nicht mehr als insgesamt zwei 

in Form eines Leistungstests nach § 73 Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes 

geschrieben werden 

7.6 Die Schulkonferenz entscheidet über die genaue Zahl der Klassen- und 

Kursarbeiten sowie Lernkontrollen vor Beginn eines Schuljahres. Dies gilt auch für 

die Zahl der Arbeiten bei Beginn der 2. Fremdsprache in den Jahrgangsstufen 5 

oder 7 im gymnasialen Bildungsgang, der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 

bis 9 umfasst. Auf Antrag der Fachlehrkraft kann von der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter ein Abweichen von der nach Satz 1 festgelegten Zahl der Klassen- und 

Kursarbeiten sowie Lernkontrollen zugelassen werden. Das setzt voraus, dass in 

einer Lerngruppe aufgrund einer Einschränkung des Unterrichtsbetriebs zum 

Schutz von Leben und Gesundheit, aufgrund außergewöhnlicher 

witterungsbedingter Ereignisse oder Naturkatastrophen das Anfertigen aller 

schriftlichen Leistungsnachweise nicht möglich ist. Ein weiterer Beschluss der 

Schulkonferenz ist für die Abweichung nach Satz 3 nicht erforderlich. 

8. Bestimmungen über schriftliche Arbeiten bei festgestelltem Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung 

8.1 Die allgemeinen Bestimmungen der Richtlinien für Leistungsnachweise gelten auch 

für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in 

Förderschwerpunkten mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden 

Zielsetzung im inklusiven Unterricht und in den Förderschulen. Dabei ist die 



besondere Situation dieser Schülerinnen und Schüler angemessen zu 

berücksichtigen. 

8.2 In den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sind ab Klasse 5 während eines 

Schuljahres in den Fächern Deutsch und Mathematik in der Regel je fünf und ab 

Klasse 7 in der Regel je vier schriftliche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser 

Verordnung zu schreiben. Über Ausnahmen entscheidet die Gesamtkonferenz. Um 

der besonderen Situation der Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen Rechnung zu 

tragen, sind bei der Beurteilung der schriftlichen Arbeiten in erster Linie 

sonderpädagogische Gesichtspunkte maßgebend. Nicht die Anzahl der Fehler 

sollte deshalb als Kriterium der Leistung gelten und besonders herausgestellt 

werden, sondern die Anzahl der gelösten Aufgaben und die individuellen 

Leistungsverbesserungen sollten hervorgehoben werden. 

8.3 In der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind keine schriftlichen 

Arbeiten im Sinne dieser Verordnung verbindlich. 

8.4 Die Regelungen über den Nachteilsausgleich bei Prüfungen und 

Leistungsnachweisen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in § 7 dieser 

Verordnung sind zu beachten. 

9. Bestimmungen für schriftliche Arbeiten in den beruflichen Schulen 

9.1 In der Berufsschule und Berufsfachschule sind entweder schriftliche Arbeiten oder 

andere Leistungsnachweise nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung anzufertigen. 

Ihre Zahl richtet sich nach der Stundenzahl der einzelnen Fächer und im beruflichen 

Lernbereich. Hier sind zu bearbeiten: 

 in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit bis zu 40 

Jahreswochenstunden eine bis zwei schriftliche Arbeiten, 

 in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit bis zu 80 

Jahreswochenstunden zwei schriftliche Arbeiten, 

 in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit zu bis 120 

Jahreswochenstunden drei schriftliche Arbeiten, 

 in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit mehr als 120 

Jahreswochenstunden vier schriftliche Arbeiten. 

Auf Antrag der Klassenkonferenz kann von der Schulleiterin oder dem Schulleiter die 

Anzahl der in einer Lerngruppe zu schreibenden Leistungsnachweise gekürzt 

werden. Das setzt voraus, dass in einer Lerngruppe aufgrund einer Einschränkung 

des Unterrichtsbetriebs zum Schutz von Leben und Gesundheit, aufgrund 

außergewöhnlicher witterungsbedingter Ereignisse oder Naturkatastrophen das 

Anfertigen aller schriftlichen Leistungsnachweise nicht möglich ist. 

9.2 Für schriftliche Arbeiten in den anderen berufsqualifizierenden Bildungsgängen gilt, 

falls keine abweichenden Bestimmungen vorliegen, a) entsprechend. 

10. Bestimmungen über Hausaufgaben 



10.1 Folgende Arbeitszeiten für die täglichen Hausaufgaben sollten in der Regel nicht 

überschritten werden: 

 Jahrgangsstufen 1 und 2: bis zu einer halben Stunde, 

 Jahrgangsstufen 3 und 4: bis zu einer Dreiviertelstunde, 

 Jahrgangsstufen 5 bis 8: bis zu einer Stunde, 

 Jahrgangsstufen 9 und 10: bis zu anderthalb Stunden. 

10.2 Nach Möglichkeit sollen der Samstag und der Sonntag arbeitsfrei bleiben. 

10.3 Das Thema "Hausaufgaben" soll auf Versammlungen der Klassenelternschaft mit 

den Eltern erörtert werden. Hierbei sollen den Eltern von den Lehrkräften auch 

Informationen und Hilfen gegeben werden, die geeignet sind, zum besseren 

Verständnis der Hausaufgaben und ihrer pädagogischen Zielsetzung beizutragen. 

11. Alle Fälle vorsätzlicher Leistungsverweigerung von Schülerinnen und Schülern sind 

aktenkundig zu machen und von der Lehrkraft der Schulleiterin oder dem Schulleiter 

mitzuteilen. In diesen Fällen sind die Eltern noch nicht volljähriger Schülerinnen und 

Schüler durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich zu benachrichtigen mit dem 

Ziel, zu einer Aussprache zu kommen. Die Eltern nicht volljähriger Schülerinnen und 

Schüler sind mit dieser Benachrichtigung, volljährige Schülerinnen und Schüler in anderer 

geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass bei vorsätzlichen Leistungsverweigerungen § 

73 Abs. 4 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes zur Anwendung kommt. 

12. Vorstehende Regelungen sowie § 73 des Hessischen Schulgesetzes sind den Eltern und 

den Schülerinnen und Schülern zu Beginn eines jeden Schuljahres bekannt zu geben. Die 

Bekanntgabe hat in geeigneter Form unter Beteiligung der Elternvertretungen und der 

Schülervertretungen der Schulen zu erfolgen. Die Bekanntgabe erübrigt sich, wenn 

sichergestellt ist, dass die in Satz 1 Genannten bereits Kenntnis von den Regelungen 

haben. 

 


